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Finanzmarkt-Geldwäschegesetz  
 

Sehr geehrter Herr Mag Peschetz! 

 

Mit dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz wird eine EU-Richtlinie 2015/849 umgesetzt. Die 

Richtlinie folgt den Empfehlungen der Financial Task Force zur Geldwäsche und Terroris-

musbekämpfung. 

 

Die Richtlinie bringt Verschärfungen und Präzisierungen, insbesondere wird ein Fokus auf 

Korruptionsbekämpfung gelegt. Dem Wesen nach geht es darum, dass bei jeder Kontoeröff-

nung die Identität des Kontoinhabers festgestellt werden muss, ebenso müssen Treuhand-

verhältnisse und der wahre wirtschaftliche Eigentümer aufgedeckt werden. Für politisch ex-

ponierte Personen, für Personen aus Risikoländern und für Transaktionen aus oder in Risi-

koländer gilt eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Verstöße dagegen unterliegen zum Teil empfindli-

chen Sanktionen. 

 

Die Bundesarbeitskammer hat sich seit Jahren dafür eingesetzt, dass es zu Verschärfungen 

in diesen Bereichen kommt und begrüßt daher den vorliegenden Gesetzesentwurf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Rudi Kaske       Maria Kubitschek 

Präsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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